
 

 

STADT ERFTSTADT öffentlich 

Der Bürgermeister V 166/2017 

Az.: 51 20-00 Amt: - 51 -   

 BeschlAusf.: - 511 - 

 Datum: 22.03.2017 

 

 
gez. Lüngen, 1. Beige-

ordneter 
 

gez. Erner, Bürger-

meister 
 

Kämmerer Dezernat 4 Dezernat 6 BM   

gez. Feldmann     

Amtsleiter RPA    

 
Beratungsfolge Termin Bemerkungen  

Unterausschuss Jugendhilfeplanung 18.05.2017 vorberatend  

Jugendhilfeausschuss 23.05.2017 beschließend  

 

Betrifft: 

 

Statistik 2016 der verbandlichen Jugendarbeit nach den Richtlinien über die  
Förderung der freien Jugendhilfe in Erftstadt 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

Kosten in €: 
 

Erträge in €: 
 

Kostenträger: 
 

Sachkonto: 
 

Folgekosten in €: 
 

Mittel stehen zur Verfügung: Jahr der Mittelbereitstellung: 
      Ja  Nein 

Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke) 

Wird der Kernhaushalt belastet: Höhe Belastung Kernhaushalt: 
 

Folgekosten Kernhaushalt: 
      Ja  Nein 

 

Unterschrift des Budgetverantwortlichen 
 
Erftstadt, den  

 
 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Statistik über die im Jahr 2016 nach den Richtlinien über die 
Förderung der freien Jugendhilfe in Erftstadt bezuschussten Maßnahmen zur Kenntnis. 
 
 
Begründung: 
 
Unter Bezugnahme auf die Statistik 1987 (Anlage 6 zu V1961) wird die jährliche Entwicklung der 
geförderten Maßnahmen im Bereich der freien Jugendhilfe fortgeschrieben. 
Anlässlich der Vorlage 166/2016 Statistik 2015 wurde in der Sitzung des JHA am 01.06.2016 an-
geregt, die Statistik künftig zu vereinfachen und zu verschlanken. 
 
Die im Anhang vorgelegte Statistik wurde etwas anders strukturiert und im Umfang um eine Seite 
verschlankt. Die Veränderung in der Darstellung erfolgt ohne Daten zu „verlieren“ und wurde um 
auswertende Aussagen ergänzt, um leichter lesbar und verständlicher zu werden und damit die 
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Statistik zu erläutern und die Entwicklungen in der geförderten verbandlichen Jugendarbeit zu ver-
deutlichen. 
 
Sofern die Präsentation der Statistik weiter reduziert werden soll, könnte aus Sicht der Verwaltung 
ggf. in der Vorlage zukünftig auf die 3-seitige Einzelaufstellung im Anhang verzichtet werden, so 
dass dann insgesamt noch vier Seiten, anstelle von bisher 8 Seiten übrig bleiben würden.“ 
 
 
 
 
 
 

In Vertretung 
 
 
 
(Lüngen) 
 




